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Norm

AVG §8;

GVG Tir 1996 §2 Abs1;

GVG Tir 1996 §24 Abs2;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Eine beschwerdeführende Partei ist nur dann und hinsichtlich jener Gegenstände beschwerdelegitimiert, hinsichtlich

derer die belangte Behörde den bei ihr von einer anderen Partei bekämpften Bescheid zu Lasten der

beschwerdeführenden Partei abgeändert hat (Hinweis E. 29. März 2006, 2003/08/0032). (Hier: Da der Bf gegen den

erstinstanzlichen Bescheid keine Berufung erhoben hat und der angefochtene Bescheid den erstinstanzlichen

Bescheid nicht zu Lasten des Bf abgeändert hat, erweist sich die nunmehr gegen den angefochtenen Bescheid

erhobene Beschwerde als unzulässig.)
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